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Einleitung

 Im Rahmen der Beschäftigung mit dem Inventar der im Hessischen 
Staatsarchiv in Darmstadt befindlichen Reichskammergerichtsakten1 und 
nach ersten Analysen2 hatte sich bereits früh gezeigt, dass etwa bis zum 
Beginn des Dreißigjährigen Krieges verschiedene reichsunmittelbare 
Fürsten versucht hatten, ihre Territorialgewalt auf Kosten benachbarter 
Grafschaften auszuweiten. Dies war vornehmlich über die Ausdehnung 
staatlicher und hoheitlicher Rechte (etwa im feudal- und verfassungs-
rechtlichen Bereich), der Jurisdiktionsgewalt sowie durch Landfriedens-
brüche geschehen. Diese Beobachtung entspricht der allgemeinen An-
nahme, dass die Territorialisierungsphase im Alten Reich bis zum 
Beginn des Dreißigjährigen Krieges noch andauerte, und letztlich nur 
derjenige Landesfürst die Territorialgewalt sein Eigen nennen konnte, 
der die meisten einzelnen Herrschaftsrechte vorzuweisen hatte.3 Mit den 
Territorialisierungsbestrebungen korrelierte der hohe Anteil an ver-
zeichneten Mandatsverfahren, welche im Wege einstweiligen 
Rechtsschutzes bis zum 17. Jahrhundert vornehmlich der Sicherung des 
Landfriedens dienten.4 Hier überwogen deutlich solche Mandats-
verfahren sine clausula, die auf Grundlage der Pfändungskonstitution der 
Reichskammergerichtsordnung (RKGO) 1555, Teil 2, Tit. 22  geführt 
worden waren. Eine der Voraussetzungen für den Erlass dieser Man-
datsform war, dass sowohl der Kläger als auch der Beklagte reichs-
unmittelbar sein mussten, so dass es sich hierbei um landesherrliche 
Streitigkeiten von besonderer Qualität handelte. Fraglich war insoweit, 
welche Rolle das (schriftliche) reichskammergerichtliche Verfahren im 
Allgemeinen und das Mandatsverfahren gem. RKGO 1555, Teil 2, Tit. 22 
im Besonderen im Rahmen der Territorialisierung des Reiches gespielt 
hatten. 

1  Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt, Nr. 31. 
2  Die Analysen erfolgten mittels einer Datenbank, die im Rahmen des Forschungs-

projektes zur computergestützten Inventarisierung sämtlicher erhaltener Reichs-
kammergerichtsakten an der Ruhr-Universität Bochum erstellt wird. – Zum For-
schungsprojekt im Einzelnen siehe Schildt, ZNR, Heft 3/4 2003, S. 269 - 290. 

3  Vgl. hierzu Baumann, S. 92 f. Ferner bei Menger, S. 30 f. 
4  Vgl. Hinz in: HRG, Bd. 3, Art.: "Mandatsprozess", Sp. 232-240. 
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 Das landesherrliche Bestreben, einen souveränen, einheitlichen Staat 
zu schaffen, zeigte sich neben zahllosen Landfriedensbrüchen in einer 
regen Gesetzgebungstätigkeit,5 die sich nicht nur auf die Verbesserung 
vorhandener Gesetzeswerke, sondern auch auf die Kodifizierung bis 
dahin nur durch mündliches Gewohnheitsrecht geregelter Bereiche er-
streckte. Im Zusammenhang mit den Territorialisierungsbestrebungen 
liegt die Vermutung nahe, dass die zunehmende schriftliche Fixierung 
durch die sog. "Salvatorische Klausel" der RKGO 1495 § 31 gefördert 
wurde; denn die vorrangige Berücksichtigung der Statuten vor dem 
grundsätzlich geltenden römischen Recht erfolgte nur hinsichtlich be-
weisbarer, und das bedeutete meist schriftlich fixierter landesherrlicher 
Rechte. Insoweit stellte sich die Frage, ob zum Einen das schriftliche 
Verfahren vor dem RKG die zunehmende schriftliche Fixierung landes-
herrlicher Gesetze ermöglicht bzw. gefördert hatte, und ob zum Anderen 
in diesem Zusammenhang gleichzeitig die hoheitlichen Rechte der be-
teiligten Territorialherren gestärkt worden waren. 
 Unter Berücksichtigung der obigen Fragen fiel die Wahl bei der Suche 
nach geeigneten Prozessakten, welche die Hauptquelle dieser Arbeit 
darstellen, auf die Mandatsverfahren der Grafen von Isenburg-Büdingen 
gegen die Landgrafen von Hessen-Darmstadt, welche insbesondere die 
Gerichtshoheit in der Drei Dorf Mark bei Groß Gerau betrafen. Denn im 
Rahmen dieser landesherrlichen Streitigkeiten wurden die bis dahin nur 
mündlich überlieferten gerichtsverfassungsrechtlichen Bestimmungen 
der Märker, die rechtlich noch weitgehend unabhängig waren, erstmals 
schriftlich fixiert. 
 Ob die reichsrechtliche Vorschrift der Pfändungskonstitution gem. 
RKGO 1555, Teil 2, Tit. 22 aufgrund ihrer Voraussetzungen durch die 
Landesherren im Interesse des Ausbaus der Territorialstaatlichkeit be-
wusst instrumentalisiert wurde, um im Rahmen der auf ihrer Grundlage 
geführten Mandatsprozesse mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht 
erstmals schriftlich zu fixieren und damit für die Zukunft beweisbar zu 
machen, ob und wie diese gewohnheitsrechtlichen Normen durch die 
Landesherren im eigenen, also im territorialen Interesse inhaltlich be-
einflusst wurden, und ob daher letztlich von einem Einfluss des Reichs-
kammergerichtsverfahrens auf die Entwicklung 'moderner' Staatlichkeit 
gesprochen werden kann, sind die zentralen Fragen dieser Arbeit. 

5  Ausführlich hierzu bei Schlosser, Privatrechtsgeschichte, S. 91-118. 
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 Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst die statistischen Grundla-
gen dargelegt. Nach einer einleitenden Beschreibung des im Hessi-
schen Staatsarchiv in Darmstadt verwahrten Bestandes reichskammer-
gerichtlicher Akten werden Auffälligkeiten und Schwerpunkte der im 
Inventar verzeichneten Prozesse herausgearbeitet. Hierbei werden auch 
die Reichskammergerichtsverfahren der Landgrafschaft Hessen-Hom-
burg,6 einer Seitenlinie Hessen-Darmstadts berücksichtigt, welche im 
Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden verwahrt werden. Im An-
schluss hieran werden diejenigen Auswertungsergebnisse dargestellt, 
welche auf den Zusammenhang zwischen RKG und Territoriali-
sierungsbestrebungen hindeuten und somit zum Ausgangspunkt für das 
Thema der Dissertation wurden. 
 Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der verfassungsgeschicht-
lichen sowie der rechtlichen Ausgangssituation. Anhand der Informatio-
nen aus den Gerichtsakten wird hier insbesondere das zwischen den 
Landesherren umstrittene Grenzgebiet der beiden Territorien ausführ-
lich und unter Berücksichtigung der voneinander abweichenden anwalt-
lichen Darstellungen beschrieben. Es folgen die Beschreibung der 
einzelnen Prozesse und eine Übersicht der in den Akten gerügten 
Rechtsverletzungen. 
 Mit der Möglichkeit der Landesherren, im Rahmen der Mandatspro-
zesse mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht erstmals schriftlich zu 
fixieren und auf diese Weise ihre Landeshoheit auszubauen, befasst sich 
der dritte Teil der Arbeit. 
 Der vierte Teil enthält Anlagen; hier finden sich etwa die dem statisti-
schen Teil der Arbeit zugrunde liegenden Auswertungsergebnisse, eine 
Aufstellung der in den Inventaren verzeichneten Verfahren aus dem 
untersuchten Problembereich und Auszüge aus sonstigen verwendeten 
zeitgenössischen Dokumenten. 

6  Repertorien des Hessischen Hauptstaatsarchivs Wiesbaden, Abteilung 1, Teil 2, 
bearbeitet von Jost Hausmann. 




